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(54) Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers aus Cellulosefasern sowie Verfahren zur
Herstellung von Papier oder Platten aus Cellulosefasern

(57) Zur Herstellung eines Formkörpers aus Cellu-
losefasern werden feuchte Cellulosefasern, die mit ei-
nem Bindemittel versetzt sind, in eine Pressform einge-
bracht, insbesondere eingeblasen, und dort gepresst.
Danach wird der Formkörper erhitzt. Erfindungsgemäß
werden die mit Bindemitteln versetzten Fasern herge-
stellt, indem ein wässeriger Faserbrei mechanisch ent-
wässert wird und dann durch Rühren mit einer Bürste
aufgelockert und mit Bindemittel vermischt wird, sodass
Faserbündel entstehen, die man in ein Rohr (5) ein-
bringt, in dem eine Bürste (6), deren Außendurchmes-
ser etwa dem Innendurchmesser des Rohres (5) ent-
spricht, schnell rotiert, vorzugsweise mit 10.000-20.000
Umdrehungen pro Minute. Zur Herstellung von Papier
oder Platten aus Cellulosefasern werden diese Fasern
nicht in eine Pressform eingebracht, sondern auf ein
Förderband aufgebracht, über dem ein zweites Förder-
band vorgesehen ist, sodass die Cellulosefasern zwi-
schen diesen Förderbändern komprimiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Formkörpers aus Cellulosefa-
sern, bei dem feuchte Cellulosefasern, die mit einem
Bindemittel versetzt sind, in eine Pressform einge-
bracht, insbesondere eingeblasen werden und dort ge-
presst werden, wonach der Formkörper erhitzt wird. Sie
betrifft weiters ein Verfahren zur Herstellung von Papier
oder Platten aus Cellulosefasern, bei dem feuchte Cel-
lulosefasern, die mit einem Bindemittel versetzt sind,
auf ein Förderband aufgebracht, insbesondere gebla-
sen werden und dort durch ein weiteres Förderband,
das oberhalb des ersten Förderbandes lauft, aneinan-
der gedrückt werden.
[0002] Ein Verfahren zur Herstellung eines Formkör-
pers aus Cellulosefasern ist aus der EP 257 106 A1 be-
kannt. Die Fasern können gemäß dieser Offenlegungs-
schrift in der Weise hergestellt werden, dass cellulose-
haltige Teilchen mit Dampf, heißem Wasser oder
schwachen Laugen aufgeschlossen und in Defibratoren
zerfasert und anschließend getrocknet werden. Diese
Fasern werden beleimt und in eine Pressform eingebla-
sen, wo sie dann verdichtet werden. Gegebenenfalls
wird der Formkörper dann aus dieser Presse herausge-
nommen, in eine zweite Presse eingelegt und dort unter
Zufuhr von Wärme fertig gepresst. Ein Verfahren zur
Herstellung von Papier oder Platten aus Cellulosefa-
sern der eingangs genannten Art ist aus der WO
89/11385 A bekannt. Gemäß dieser Offenlegungsschrift
wird eine Faser/Luftsuspension in einen Spalt geblasen,
der durch zwei übereinander angeordnete Förderbän-
der gebildet wird. Unmittelbar vor diesen beiden Förder-
bändern wird ein Nebel von Klebstoff erzeugt ,und die
Fasern werden mit einer derart hohen kinetischen En-
ergie zu den Förderbändern geblasen, dass sie im We-
sentlichen geradlinig durch den Neben hindurchfliegen,
sodass sie den Klebstoff aufnehmen und sich am Hin-
terende der zwischen den beiden Förderbändern ent-
stehenden Platte anlagern.
[0003] Nachteilig ist bei diesen bekannten Verfahren,
dass die Herstellung lockerer Fasern aus einer wässe-
rigen Suspension nach den bekannten Methoden durch
Erhitzen erfolgt, also entsprechend energieaufwändig
ist.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
Verfahren der eingangs genannten Art in Bezug auf die
Herstellung der mit Bindemitteln versetzten Cellulose-
fasern zu verbessern.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Verfahren der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass die mit Bindemitteln versetzten Fasern herge-
stellt werden, indem ein wässeriger Faserbrei mecha-
nisch entwässert wird und dann durch Rühren mit einer
Bürste aufgelockert und mit Bindemittel vermischt wird,
sodass Faserbündel entstehen, die man in ein Rohr ein-
bringt, in dem eine Bürste, deren Außendurchmesser
etwa dem Innendurchmesser des Rohres entspricht,

schnell rotiert, wobei auch im Falle der Herstellung von
Papier bzw. Platten diese erhitzt werden.
[0006] Der Erfindung liegt nämlich die überraschende
Erkenntnis zu Grunde, dass die Cellulosefasern durch-
aus nicht absolut trocken sein müssen oder nur eine
sehr geringe Feuchtigkeit aufweisen dürfen; die Feuch-
tigkeit, die sich beim mechanischen Entwässern ergibt
(etwa 30-70%) ist durchaus noch akzeptabel. Zum me-
chanischen Entwässern kann man Zentrifugen verwen-
den, die Fasern können aber auch gepresst werden.
[0007] Die Cellulosefasern, die sich auf diese Weise
ergeben, liegen nun dicht gepackt und keineswegs in
lockerer Form vor. Damit sie mit Bindemitteln versetzt
werden können und damit sie form- und pressbar wer-
den, müssen sie jedoch in eine lockere Form überge-
führt werden. Dies geschieht gemäß der vorliegenden
Erfindung dadurch, dass die entwässerten Cellulosefa-
sern mit einer Bürste in Faserknäuel zerlegt werden,
wobei das Bindemittel zugesetzt wird. Dadurch werden
die Cellulosefaser bereits stark aufgelockert, sodass
sich das Volumen entsprechend vergrößert. Die Fasern
werden dann in ein Rohr gegeben, in dem eine Bürste
sehr schnell rotiert, z.B. mit 10.000 bis 20.000 Umdre-
hungen pro Minute. Dadurch werden die Faserknäuel
noch weiter zerlegt, und das Bindemittel wird gleichmä-
ßig verteilt. Das Volumen vergrößert sich abermals.
Durch die hohe Drehzahl wirkt die Bürste wie eine Flieh-
kraftpumpe. Sie zerteilt die Fasern nicht nur, sondern
befördert sie auch weiter, zweckmäßigerweise gleich in
die Pressform. Dort wird das Material gepresst. Im Ge-
gensatz zum Fasergussverfahren muss das Material in
der Form nicht getrocknet werden. Obwohl nur mecha-
nisch entwässert wird, ergibt sich wie bei den bekannten
trockenen Verfahren nur durch das Pressen bereits ein
einigermaßen stabiler Formkörper. Der Pressvorgang
geht somit sehr schnell vor sich, sodass die Kosten für
die Pressform pro Formkörper sehr gering gehalten
werden können. Die Feuchtigkeit des Formkörpers ist
allerdings so hoch, dass er nach dem Pressen durch
Erhitzen getrocknet werden muss. Zweckmäßigerweise
erfolgt das Erhitzen durch Mikrowellen, weil dadurch ein
gleichmäßiger Trockenvorgang bewirkt wird. Mikrowel-
len erhitzen nämlich von Innen; würde man nur von Au-
ßen erhitzen, dann bildete sich außen bald eine trocke-
ne Haut, durch die die innen vorhandene Restfeuchtig-
keit nur sehr schlecht durchkommen könnte. Insbeson-
dere bei dünnen Formkörpern ist aber auch ein her-
kömmliches Erhitzen möglich.
[0008] Danach ist der Formkörper bereits geringfügig
mechanisch belastbar, er kann z.B. auf Paletten gesta-
pelt werden. Er muss aber noch einige Zeit ausdunsten.
[0009] Als Bindemittel wird Stärke bevorzugt.
[0010] Anhand der beiliegenden Figuren wird die vor-
liegende Erfindung näher erläutert. Es zeigt: Fig. 1 die
Verfahrensstufe, wo die Cellulosefasern mit Stärke ver-
mischt werden; Fig. 2 die Verfahrensstufe, wo die Fa-
serknäuel weiter zerlegt werden; Fig. 3 zeigt den
Pressvorgang; und Fig. 4 zeigt eine Vorrichtung zur Her-
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stellung von Papier oder Platten.
[0011] Als Ausgangsstoff werden Cellulosefasern
verwendet. Diese Fasern werden - wie bei der Papier-
herstellung üblich - in Wasser aufgelöst. Infrage kom-
men alle in der Papierherstellung verwendeten Fasern
(primär oder sekundär). Diese Fasern werden nun me-
chanisch entwässert, beispielsweise mittels einer Zen-
trifuge. Danach liegt der Feuchtigkeitsgehalt der Fasern
je nach Faserbeschaffenheit bei ca. 30-70%. Nach dem
Entwässern ist das Fasermaterial stark komprimiert, die
einzelnen Fasern sind auf einen kleinen Raum verdich-
tet, ähnlich wie bei Graupappe. Dieses Material 1 (s. Fig.
1) wird mit einer schnelldrehenden Bürste 2 in einem
Behälter 3 aufgelockert, gleichzeitig wird als Bindemittel
Stärke 4 eingerührt und verteilt. Die Stärketeilchen la-
gern sich gleichmäßig an den feuchten Faserbündeln
ab und haften auf deren Oberfläche. Am Ende dieses
Arbeitsschrittes finden sich einzelne Fasern und kleine
Faserbündel nebeneinander. Das Gesamtvolumen des
Materials ist deutlich größer. Die Fasern sind unregel-
mäßig im Raum angeordnet und benötigen jetzt mehr
Platz.
[0012] Nun folgt ein Auflockerungsverfahren mit einer
speziellen Maschine (siehe Fig. 2). Sie besteht aus ei-
nem senkrecht angebrachten Rohr 5, an dessen unte-
ren Ende eine schnelldrehende Bürste 6 angebracht ist.
Der Außendurchmesser der Bürste 6 ist gleich dem In-
nendurchmesser des Rohres 5. Zwischen Bürste 6 und
Rohr 5 soll ein möglichst kleiner Spalt sein. Bei einem
konkreten Ausführungsbeipiel hat die Bürste 6 einen
Durchmesser von 10 cm, und sie dreht sich mit 10.000
bis 20.000 Umdrehungen pro Minute. Unterhalb des
Rohres 5 befindet sich eine Sammelvorrichtung 7 (in
Fig. 2 ist der vordere Teil weggebrochen), die einen Aus-
lass 8 aufweist. Die rotierende Bürste 6 wirkt wie eine
Pumpe und erzeugt einen Luftstrom, der an der oberen
Öffnung des Rohres 5 eintritt und beim Auslass 8 aus-
tritt. Wirft man das Material oben ins Rohr 5, wird es an
der Bürste 6 vorbei gesaugt, wobei die Faserbündel zer-
legt und mit dem Luftstrom abtransportiert werden. Es
kommt wiederum zu einer Volumsvergrößerung.
[0013] Das nun aufgelockerte Material wird in eine
Pressform 9 gefüllt und mittels Druck auf den Stempel
10 komprimiert. Das komprimierte Material lässt sich
nun aus der Pressform 9 stürzen, ohne seine Form zu
verlieren.
[0014] Das geformte Material wird anschließend
durch Einwirkung von Mikrowellen erhitzt, dadurch ent-
steht die zum Verkleistern notwendige Hitze. Die Feuch-
tigkeit im Material genügt, um den Verkleisterungspro-
zess auszulösen. Eine gewisse Restfeuchte bleibt im
Material.
[0015] Diese Restfeuchte verliert das erhitzte Materi-
al beim Abkühlen. Durch bekannte Trocknungsverfah-
ren (z.B. Trockenkammer) kann dieser Prozess be-
schleunigt werden.
[0016] Zur Herstellung von Papier und Platten wird
das erfindungsgemäße Verfahren zunächst genauso

durchgeführt, wie dies oben bis zur Fig. 2 beschrieben
ist. Dann wird das Material aber nicht in eine Pressform
befördert, sondern auf ein Förderband 21. Dadurch ent-
steht ein Faserteppich 22. Über dem Förderband 21 be-
findet sich ein weiteres Förderband 23, sodass der Fa-
serteppich 22 zwischen den beiden Förderbändern 21,
23 gepresst wird. Danach wird der Faserteppich 22 in
einem Trockner 24 erhitzt. Bei stärkerem Material erfolgt
der Trocknungsprozess durch Erhitzen mittels Mikro-
welle. Bei dünnwandigem Material ist aber auch eine
herkömmliche Erhitzung (z.B. Heizzylinder) möglich.
Der fertige Faserteppich 22 kann zu Platten weiterver-
arbeitet werden oder auf Rollen aufgerollt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers aus
Cellulosefasern, bei dem Cellulosefasern entwäs-
sert und mit einem Bindemittel versetzt werden, wo-
nach sie mit einer Bürste aufgelockert und in eine
Pressform eingebracht, insbesondere eingeblasen
werden und dort gepresst werden, wonach der
Formkörper erhitzt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass die mit Bindemitteln versetzten Fasern
hergestellt werden, indem ein wässeriger Faserbrei
mechanisch entwässert wird und dann durch Rüh-
ren mit einer Bürste aufgelockert und mit Bindemit-
tel vermischt wird, sodass Faserbündel entstehen,
die man in ein Rohr einbringt, in dem eine Bürste,
deren Außendurchmesser etwa dem Innendurch-
messer des Rohres entspricht, schnell rotiert.

2. Verfahren zur Herstellung von Papier oder Platten
aus Cellulosefasern, bei dem feuchte Cellulosefa-
sern, die mit einem Bindemittel versetzt sind, auf
ein Förderband aufgebracht, insbesondere gebla-
sen werden und dort durch ein weiteres Förder-
band, das oberhalb des ersten Förderbandes lauft,
aneinander gedrückt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mit Bindemittel versetzten Fa-
sern hergestellt werden, indem ein wässeriger Fa-
serbrei mechanisch entwässert wird und dann
durch Rühren mit einer Bürste aufgelockert und mit
Bindemittel vermischt wird, sodass Faserbündel
entstehen, die man in ein Rohr einbringt, in dem ei-
ne Bürste, deren Außendurchmesser etwa dem In-
nendurchmesser des Rohres entspricht, schnell ro-
tiert, und dass das Papier bzw. die Platte erhitzt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum mechanischen Entwäs-
sern eine Zentrifuge verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fasern zum mechani-
schen Entwässern gepresst werden.
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5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bürste im Rohr
mit 10.000 bis 20.000 Umdrehungen pro Minute ro-
tiert.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Erhitzen des
Formkörpers nach dem Pressen außerhalb der
Pressform bzw. des zweiten Förderbandes erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Erhitzen durch Mikrowellen er-
folgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als Bindemittel Stär-
ke verwendet wird.
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